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Erstes Kapitel 

Einführung





§  1 Einführung

A. Einleitung

Von Staaten und anderen Gebietskörperschaften können Gefahren und Rechts-
brüche ausgehen, denen sich andere Gebietskörperschaften zu widersetzen ha-
ben. Die Globalisierung hat zu einer weitgehenden Vernetzung der Lebens- und 
Wirtschaftsräume der Menschen und ihrer Staaten geführt. Mit der Bedeutung 
des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs ist auch die Bedeutung grenz-
über schreitender Sanktionen gestiegen. Die zwischenzeitlichen Reaktionen auf 
den Krieg in der Ukraine bilden ein aktuelles Beispiel.

Die rechtlichen Grundlagen und Grenzen von Sanktionen sind bis dato je-
doch noch unzureichend geklärt. Nationale und europäische Grundrechte und 
internationale Menschenrechte sind sowohl in der Eingriffs- als auch in der 
Schutzpflichtperspektive betroffen. Zugleich sind die kollidierenden nationalen 
Souveränitätssphären und die mit ihr verbundenen Legitimations- und Verant-
wortungszuordnungen grundsätzlich zu wahren. Dies führt zu komplexen 
Eingriffs- und Schutzbeziehungen. Der die Sanktionen verhängende Staat mag 
dies in Erfüllung einer Schutzpflicht tun, die er seinen Bürgern gegenüber hat 
(z. B. bei Gefahr eines Angriffskrieges oder von Terrorismus). Der von Sanktio-
nen betroffene Staat kann möglicherweise in völkerrechtlichen Rechten betrof-
fen sein (z. B. Welthandelsrecht), direkt mit Sanktionen belegte Individuen in 
ihren Menschenrechten. Einwohner eines mit Sanktionen belegten Staates sind 
nur indirekt betroffen, müssen aber eine unter Umständen starke Verschlechte-
rung ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit und ihres Lebensstandards hin-
nehmen. Schließlich sind auch die Einwohner des die Sanktionen verhängenden 
Staates betroffen, da ihnen der Handel – häufig unter Strafbarkeitsandrohung 
– verboten und der Abbruch mitunter langjähriger Kundenbeziehungen zuge-
mutet wird.
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B. Definition und Abgrenzung; Instrumente

I. Wirtschaftssanktion

1. Wirtschaftssanktion als Oberbegriff

Der Begriff der Wirtschaftssanktion ist kein Rechtsbegriff und unterliegt damit 
dem Wandel der Praxis.1 Im Folgenden soll für diese Arbeit ein gängiger Defi-
nitionsansatz gefunden werden.

Wirtschaftssanktionen lassen sich definieren als Maßnahmen wirtschaftli-
cher Art – in Abgrenzung zu diplomatischen und militärischen Maßnahmen –, 
die eine Ablehnung vom Handeln des Zielstaates ausdrücken und diesen zur 
Änderung seines Verhaltens oder gar seiner Regierung bewegen sollen.2 Urhe-
ber der Sanktion können neben Staaten auch internationale oder regionale Or-
ganisationen sein.3 Ziele der Sanktion können neben Staaten auch nichtstaatli-
che Einrichtungen oder natürliche Personen sein.4 Die Maßnahmen wirtschaft-
licher Art bestehen insbesondere aus dem bewussten Entzug oder dessen 
Androhung der hergebrachten Handels- und Finanzbeziehungen.5 Das sank-
tionierte Handeln des Zielstaates besteht insbesondere aus militärischen „Aben-
teuern“, Menschenrechtsverletzungen einschließlich Enteignungen, Unter-
stützung des Terrorismus, Unterstützung des Drogenhandels oder der Weiter-
verbreitung von Waffen.6 Denkbar sind auch Sanktionen gegen ökologisches 
Fehlverhalten oder die übermäßige Ausbeutung gemeinsamer Ressourcen.7

Es kommen verschiedene Sanktionsmaßnahmen unterschiedlicher Schwere 
in Betracht. Eine Einteilung von Carter unterscheidet fünf Hauptmaßnahmen: 
erstens Beschränkung bilateraler Vereinbarungen, z. B. über Entwicklungszu-
sammenarbeit, Anflugrechte oder Fischereirechte; zweitens Exporte vom sank-
tionierenden Staat; drittens Importe vom Zielstaat; viertens private Banktrans-
aktionen und fünftens die Aktivitäten internationaler Finanzinstitutionen wie 
Weltbank oder Währungsfonds.8

2. Embargo

Der Begriff des Embargos geht auf das spanische Verb „embargar“ („beschlag-
nahmen“, „pfänden“) zurück und erfasste somit ursprünglich die Beschlagnah-

1 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  6.
2 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final.42; Starck, Die Rechtmäßigkeit 

von UNO-Wirtschaftssanktionen, 2000, S.  64.
3 Carter, Economic Sanctions, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  10.
4 Carter, Economic Sanctions, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  10.
5 Hufbauer, Economic sanctions reconsidered, 32007, S.  10.
6 Carter, Economic Sanctions, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  10.
7 Carter, Economic Sanctions, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  10.
8 Carter, Economic Sanctions, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  6.
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me und Pfändung von Schiffen fremder Staaten in den Häfen des das Embargo 
verhängenden Staates (sog. Schiffsembargo).9 Durch die Schädigung der Staats-
bürger des fremden Staates sollte dieser zu einem bestimmten Verhalten bewegt 
werden.10 Der Begriff des Handelsembargos hat sich von diesem engen Ver-
ständnis gelöst und bezeichnet generell alle hoheitlichen Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Außenhandels, durch die ein Staat den Handel mit einem anderen 
Staat teilweise oder vollständig unterbricht, um diesen durch den dadurch ver-
ursachten Druck zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen.11 Der Begriff des 
Außenhandels kann eng auf den Handel mit körperlichen Gegenständen (Gü-
tern) beschränkt, ökonomisch aber auch weiter gefasst werden, unter Einschluss 
des Handels von Produktionsfaktoren, insbesondere auch Kapital in Form von 
Geld und Immaterialgütern. Klassischerweise wird der Begriff des Handelsem-
bargos im engeren Sinne verstanden, als Import- und/oder Exportembargo 
bzw. als Embargo für bestimmte Güter, insbesondere Waffen.12 Nicht eindeutig 
vom Embargobegriff umfasst sind sonstige nachteilige Maßnahmen wie die 
Kündigung oder Nichtverlängerung von Handelsverträgen, Reduzierung ein-
seitig gewährter Ein- und Ausfuhrkontingente oder Ausfuhrbeschränkungen 
sicherheitsrelevanter Güter.13

3. Boykott

a) Definition

Der Begriff „Boykott“ geht auf Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zu-
rück, der als Verwalter irischer Landgüter rücksichtlose Härte gegenüber den 
Landpächtern walten ließ und damit Interessengruppen sowie die örtliche Be-
völkerung gegen sich aufbrachte.14 Nach einer Eskalation im Jahr 1879 brachen 
diese jegliche Beziehungen zu Boycott ab, Pächter und Angestellte verließen 
ihn, die Ernte wurde nicht eingebracht, Lebensmittel wurden ihm nicht ver-

9 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  7; Kißler, Die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktio-
nen der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Drittstaaten, 1984, S.  38; Lindemeyer, Schiffs-
embargo und Handelsembargo, 1975, S.  29, 213.

10 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  7.
11 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  7; Remmert, Wirtschaftssanktionen zum Schutz 

der Menschenrechte, 2008, S.  156; Gornig, Die völkerrechtliche Zulässigkeit eines Han dels-
embargos, JZ 1990, 113 ff., 114 f.

12 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  7; Kißler, Die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktio-
nen der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Drittstaaten, 1984, S.  38; Epping, Die Zuläs-
sigkeit von Embargomaßnahmen, in: Heintze (Hrsg.), Von der Koexistenz zur Kooperation, 
1992, S.  89 ff., 90.

13 Meng, Die Kompetenz der EWG zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen 
Drittländer, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1982, 780 ff., 
789 f.

14 Egetmeyer, Der Boykott als internationale Waffe, 1929, S.  2; Lindemeyer, Schiffsembar-
go und Handelsembargo, 1975, S.  226; Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  8.
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kauft und niemand leistete Transportdienste.15 Boycott sah sich aufgrund der 
vollständigen wirtschaftlichen Isolation zur Auswanderung in die Vereinigten 
Staaten gezwungen.16

Entsprechend dieses Begriffsursprungs bezeichnete der Boykott ursprüng-
lich die allein auf private Initiative zurückgehende, kollektive, freiwillige Be-
schränkung des Wirtschaftsverkehrs mit einem anderen Land.17 Der Begriff 
wird jedoch auch auf von staatlicher Seite angeordnete verpflichtende Handels-
verbote angewendet, insbesondere wenn die Urheber Staatengruppen oder in-
ternationale Organisationen sind.18 In dieser Verwendung ist das Kennzeichnen 
des Boykotts nicht die private Initiative, sondern der Zusammenschluss mehre-
rer Urheber, die kollektiv eine möglichst weitgehende wirtschaftliche Isolation 
des Zielstaates erreichen wollen.19

b) Primär- und Sekundärboykotte

Bei den staatlichen Boykotten wird zwischen Primärboykotten und Sekundär-
boykotten unterschieden. Die Primärboykotte basieren auf dem freiwilligen 
Zusammenschluss mehrerer Staaten zur Isolation des Zielstaates, wobei jeder 
Staat in Umsetzung des Boykottes ein Embargo für die bei ihm ansässigen Un-
ternehmen erlässt.

Bei Sekundärboykotten verpflichtet ein Staat hingegen auch nicht bei ihm 
ansässige Drittstaatsunternehmen auf ein Embargo, sofern sie andere – mitun-
ter minimale Anknüpfungspunkte – zum sanktionierenden Staat haben.20 Die 
Drittstaatsunternehmen werden daher vor die „Wahl“ gestellt, auf den Handel 
entweder mit dem Zielstaat oder dem sanktionierenden Staat verzichten zu 
müssen. Sekundärboykotte werden auch als extraterritorial bezeichnet, da die 
betroffenen Unternehmen einen nur geringen Bezug zum sanktionierenden 
Staat aufweisen. Die Regelungstechnik wird insbesondere von den USA, teils 
aber auch von der EU eingesetzt, da sich die Drittstaatsunternehmen aufgrund 
der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Staaten bzw. des Staatenverbunds regel-

15 Egetmeyer, Der Boykott als internationale Waffe, 1929, S.  2; Lindemeyer, Schiffsembar-
go und Handelsembargo, 1975, S.  226; Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  8.

16 Egetmeyer, Der Boykott als internationale Waffe, 1929, S.  2; Lindemeyer, Schiffsembar-
go und Handelsembargo, 1975, S.  226; Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  8.

17 Remmert, Wirtschaftssanktionen zum Schutz der Menschenrechte, 2008, S.  156; Ress, 
Das Handelsembargo, 2000, S.  8 f.; Gornig, Die völkerrechtliche Zulässigkeit eines Han dels-
embargos, JZ 1990, 113 ff., 115; Kißler, Die Zulässigkeit von Wirtschaftssanktionen der Euro-
päischen Gemeinschaft gegenüber Drittstaaten, 1984, S.  39, Lindemeyer, Schiffsembargo und 
Handelsembargo, 1975, S.  226; Egetmeyer, Der Boykott als internationale Waffe, 1929, S.  3.

18 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  9; Lindemeyer, Schiffsembargo und Handels-
embargo, 1975, S.  227.

19 Ress, Das Handelsembargo, 2000, S.  9; Lindemeyer, Schiffsembargo und Handels-
embargo, 1975, S.  227.

20 Siehe dazu unten Drittes Kapitel §  5 A. II. 2. a) cc) (S. 126 ff.).
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mäßig für den Handel mit diesen entscheiden und sich damit dem Boykott an-
schließen müssen.

c) Staatliche Einflussnahme auf private Boykotte

Private Boykotte können auch durch staatliche Maßnahmen gefördert werden. 
So erließ die EU am 11. November 2015 eine „Interpretative Notice on indica-
tion of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967“.21 
Israel hält seit Juni 1967 verschiedene Gebiete besetzt, neben dem Gaza-Streifen 
und den Golan-Höhen an der Grenze zu Syrien auch Ostjerusalem und das 
Westjordanland. Ein erheblicher Teil des Westjordanlandes wurde von israeli-
schen Siedlern neu besiedelt und mit Sperranlagen abgetrennt. Eine entspre-
chende einseitige Annexion der betroffenen Gebiete wird von den meisten Staa-
ten der Welt als völkerrechtswidrig angesehen und nicht anerkannt.22

In diesem Zusammenhang gab es zivilgesellschaftliche Boykottaufrufe gegen 
israelische Firmen, die in den jüdischen Siedlungen produzieren und die Her-
kunftsbezeichnung „Made in Israel“ an ihren Produkten anbrachten. Das be-
kannte Unternehmen Sodastream wurde unter dem Druck der Öffentlichkeit 
und Anzeigen bei US-Behörden im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht dazu 
gebracht, seine Produkte in den USA unter der Herkunftsbezeichnung „West-
bank“ zu vertreiben.23

Die Notiz der EU verweist auf vielerlei Normen der EU, die eine nicht irre-
führende Angabe des Herkunftslandes verlangen. Dies gelte nach dem EU-Wett-
bewerbsrecht auch für freiwillige Angaben. Diese Vorschriften müssten im Ein-
klang mit dem Völkerrecht ausgelegt werden, das die besetzten Gebiete nicht 
dem israelischen Staatsgebiet zuordne. Eine schlichte Angabe des Westjordan-
landes sei wiederum irreführend, sofern nicht ein Klammerhinweis auf eine is-
raelische Siedlung hinweise.24 Palästinensische Produkte könnten durch den 
Verweis auf Palästina oder Westjordanland (Palästina) gekennzeichnet wer-
den.25 

Die Notiz behauptet, dass sie keine eigene Regelungswirkung habe, sondern 
nur auf die Rechtslage hinweise.26 Zudem solle sie den freien Handel fördern 
und nicht beschränken und sollte auch nicht so ausgelegt werden.27

Tatsächlich kann man in dieser Kennzeichnungspflicht nur einen Akt unio-
nal verordneter Transparenz sehen. Zugleich ist jedoch klar, dass der Umfang 

21 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final.
22 Vgl. Rubin, Israel, Occupied Territories, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL, 2012, Rn.  4 ff.
23 Haaretz v. 9.4.2015, SodaStream Labelling All Products Sold in U.S. ‚Made in West 

Bank‘, http://www.haaretz.com/jewish/news/1.650579 (geprüft am 26.2.2019).
24 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final, Rn.  10.
25 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final, Rn.  11.
26 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final, Rn.  3.
27 EU, Kommission v. 11.11.2015, COM C(2015) 7834 final, Rn.  2.
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der Transparenz bis zur Angabe der Herkunft aus einer Siedlung geeignet ist 
und darauf abzielt, Verbrauchern einen privaten Boykott gegen in den Siedlun-
gen produzierende Unternehmen zu ermöglichen. Jegliche vorgeschriebene 
Herkunftsangaben sind geeignet, einen privaten Boykott zu fördern. 

Dass private Boykotte aber nicht uneingeschränkt als Instrument anerkannt 
sind, das von staatlicher Seite genutzt werden sollte, zeigt das Verbot der Abga-
be einer Boykotterklärung im deutschen §  7 AWV und im US-amerikanischen 
§  760.2 (a) der Export Administration Regulation. Demnach darf sich im Fall 
des §  7 AWV ein deutsches Unternehmen nicht einem Boykottaufruf anschlie-
ßen. Geschichtlicher Anlass zu Einführung dieser Vorschrift war, dass arabi-
sche Unternehmen von ihren deutschen Handelspartnern eine Boykotterklä-
rung gegen Israel einforderten.28 Rein positive Ursprungsbezeichnungen sind 
jedoch nicht erfasst.29 Schließlich müssen die mit Blick auf extraterritorial wir-
kende Sanktionsregime insbesondere der USA notwendigen vertraglichen 
Compliance-Erklärungen zulässig sein, bei denen ein Vertragspartner die Ein-
haltung der vom anderen Vertragspartner zu beachtenden Sanktionen ver-
spricht.30

4. Personen-, Güter und branchenbezogene Sanktionen / „smart sanctions“

Sogenannte smart sanctions bezeichnen in ihrem Anwendungsbereich be-
schränkte Sanktionen im Gegensatz zu umfassenden, die gesamte Außenwirt-
schaft des Zielstaates betreffende Sanktionen (wie das klassische Handelsem-
bargo). Wie das positive Attribut „smart“ nahelegt, soll die Sanktionswirkung 
durch die Beschränkung zielgerichteter und effizienter ausfallen. Der Begriff 
smart sanctions hat aufgrund dieser Weite eine geringe Unterscheidungskraft, 
so dass im Folgenden zwischen personenbezogenen, güterbezogenen und bran-
chenbezogenen Sanktionen unterschieden wird.

a) Personen- und gruppenbezogene „smart sanctions“

Der übliche Typ der smart sanctions sieht eine Beschränkung auf bestimmte 
Gruppen oder Personen vor. Erste Anwendungsfälle waren die Sanktionen ge-
gen die bosnischen Serben als Bevölkerungsgruppe und gegen die UNITA in 
Angola.31 Gezielte Sanktionen wurden insbesondere auch gegen Gruppen und 
Personen eingesetzt, welche den Friedensprozess bei innerstaatlichen Konflik-
ten störten. Im Ergebnis wurde nicht nur Druck auf diese Personen ausgeübt, 

28 Krumpholz, Das Verbot von Boykott-Erklärungen, NJW 1993, 113 f.; Hohmann, Ange-
messene Außenhandelsfreiheit im Vergleich, 2002, S.  453.

29 Krumpholz, Das Verbot von Boykott-Erklärungen, NJW 1993, 113 f., 114.
30 Streit, Das Verbot von Boykotterklärungen nach §  7 AWV, in: Ehlers/Wolffgang (Hrsg.), 

Recht der Exportkontrolle, 2015, S.  361 ff., 373.
31 Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 2013, S.  163.
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sondern diese auch von Ressourcen zur Störung des Friedensprozesses (Waffen, 
Geld) abgeschnitten.32

b) Einzelgüterbezogene Sanktionen, insb. bei „Neuen Kriegen“

Eine klassische Sanktion, die auf ein einzelnes Gut bezogen ist, ist das Waf fen-
embargo. Es soll das weitere Aufbauen von militärischem Aggressionspotential 
zumindest bremsen und bei laufenden Konflikten den Konfliktparteien die mi-
litärischen Mittel entziehen.

Daneben haben sich jedoch in jüngerer Zeit besondere Formen der Kriegs-
wirtschaft entwickelt, die für die sogenannten „Neuen Kriege“ charakteristisch 
sind. Der insbesondere von Kaldor und Münkler geprägte Begriff „Neue Krie-
ge“ bezeichnet Konflikte, die sich durch Teilnahme nichtstaatlicher Akteure, 
asymmetrischer Konfliktführung33 und einer Verselbständigung der militäri-
schen Gewalt ohne Einbindung in eine reguläre militärische Kommandostruk-
tur auszeichnen.34 Hier sind Staatenzerfalls- oder „failed state“-Konflikte wie 
in der Demokratischen Republik Kongo paradigmatisch, bei denen verschiede-
ne „Rebellengruppen“ bzw. „Warlords“ mit billig zu beschaffenden leichten 
Kriegswaffen und teils mit Kindersoldaten gegeneinander und gegen die Reste 
der organisierten Staatlichkeit kämpfen.35

Insbesondere in diesen „neuen Kriegen“ konkurrieren die Konfliktparteien 
nicht nur um die für die Kriegswirtschaft unmittelbar notwendigen Ressour-
cen, sondern bemächtigen sich auch besonderer Ressourcen zur individuellen 
Bereicherung.36 Beispiele bilden Sierra Leone, Liberia und die Demokratische 
Republik Kongo, bei denen die Konfliktparteien um den Besitz von Abbaustät-
ten begehrter weltmarktfähiger Rohstoffe (z. B. Diamanten, seltene Erden) 
kämpften.37 Die maßgeblichen Akteure sichern damit nicht nur ihren Lebens-
unterhalt, sie gelangen teils zu beträchtlichem Vermögen.38 In der Folge ist der 
Konflikt für die Akteure nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern grundsätzlich 
erstrebenswerter Dauerzustand.39 Dies erschwert oder verhindert einen allein 
von den Konfliktparteien ausgehenden Friedensprozess. Da es regelmäßig auch 

32 Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 2013, S.  163.
33 Münkler, Der Wandel des Krieges, 2006, S.  209 ff., 307. 
34 Kaldor, New & old wars, 22006, S.  97 ff.; Münkler, Der Wandel des Krieges, 2006, 

S.  291 ff.; ders., Die neuen Kriege, 2004, S.  13 ff., 24 ff.; Werthes, Die Sanktionspolitik der Ver-
einten Nationen, 2013, S.  187; Tetzlaff/Jakobeit, Das nachkoloniale Afrika, 2005, S.  109.

35 Tetzlaff/Jakobeit, Das nachkoloniale Afrika, 2005, S.  110 f.
36 Münkler, Der Wandel des Krieges, 2006, S.  145; Werthes, Die Sanktionspolitik der Ver-

einten Nationen, 2013, S.  188; Tetzlaff/Jakobeit, Das nachkoloniale Afrika, 2005, S.  107 ff.
37 Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 2013, S.  188; Tetzlaff/Jakobeit, 

Das nachkoloniale Afrika, 2005, S.  111.
38 Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 2013, S.  188.
39 Münkler, Die neuen Kriege, 2004, S.  29; Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten 

Nationen, 2013, S.  189.
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an einer funktionierenden Staatsgewalt fehlt, muss der Friedensprozess von au-
ßen angeregt und über eine gewisse Zeit begleitet und durchgesetzt werden.40 
Um die Fortführung des Konflikts für die Akteure unattraktiv zu machen und 
Druck auf diese auszuüben, müssen deren Einkunftsquellen aus der Aneignung 
von Ressourcen eingeschränkt werden. Hierzu wurden Exportverbote im Rah-
men der UN-Sanktionen erlassen, die sich insbesondere auf Diamanten und im 
Falle Liberias auch auf Tropenhölzer bezogen.41 Andere Ressourcen, die zur 
Finanzierung der Konflikte in den Blick genommen wurden, betreffen Kakao, 
Baumwolle im Falle der Elfenbeinküste, Fisch im Falle Somalias, generell auch 
Elfenbein und seltene gefährdete Tierarten.42

Zur Durchsetzung einzelgüterbezogener Sanktionen dienen insbesondere 
Zertifizierungsprozesse, welche die sanktionskonforme Herkunft der Güter 
bescheinigen. Neben dem von der UN anerkannten Kimberley-Prozess, der 
den Verkauf von sogenannten „Blut-Diamanten“ zur Finanzierung von War-
lords verhindern soll, sind insbesondere die verpflichtenden Herkunftsnach-
weise des US-amerikanischen Dodd-Frank Act zu nennen. §  13p des Securities 
Exchange Act verpflichtet Unternehmer am Ende der Lieferkette zur Offenle-
gung der Herkunft des bei der Produktion verwendeten Gold, Coltan, Wolfram 
und Zinnerz und nach Verordnung des US-Außenministers weiterer Materiali-
en aus der Demokratischen Republik Kongo und ihren Anrainerstaaten. Die 
Regelung erfasst neben US-amerikanischen börsennotierten Kapitalgesell-
schaften auch deren ausländische kontrollierte Konzerntöchter („consolidated 
subsidiaries“) und ausländische Unternehmen, die an einer US-Börse gelistet 
sind. Soweit ausländische Unternehmen Mineralien an US-amerikanische Kun-
den verkaufen, werden sie von diesen vertraglich ebenfalls zur Einhaltung der 
Regeln verpflichtet.43 Diese US-amerikanische Regelung hat für die Demokra-
tische Republik Kongo und ihre Anrainerstaaten zu schweren wirtschaftlichen 
Schäden geführt, da sich die der US-Regulierung unterliegenden Unternehmen 
weitestgehend aus dem Geschäft mit der Region zurückgezogen haben und es 
zu einem Nachfrageeinbruch und Preisverfall gekommen ist.44

Die Europäische Union hat im Mai 2017 eine Verordnung erlassen, die ab dem 
Jahr 2021 die Unternehmen zu besonderen Sorgfalts- und Transparenzpflichten 
für die Beschaffung von Zinn, Wolfram, Tantal, deren Erze und Gold aus Risi-

40 Werthes, Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 2013, S.  189.
41 Charron, UN sanctions and conflict, 2011, S.  103 ff.; vgl. zu Diamanten das Kimberley 

Process Certification Scheme; GA-Beschluss v. 29.1.2001; UN, Sicherheitsrat v. 18.4.2000,  
S/RES/1295; siehe auch http://www.kimberleyprocess.com/en/about (geprüft am 26.2.2019).

42 Charron, UN sanctions and conflict, 2011, S.  106 m. w. N.
43 Thoms, Offenlegungspflichten für Konfliktmaterialien in den USA und der EU, in: 

 Ehlers/Wolffgang (Hrsg.), Recht der Exportkontrolle, 2015, S.  127 ff., 130 f.
44 Thoms, Offenlegungspflichten für Konfliktmaterialien in den USA und der EU, in: 

 Ehlers/Wolffgang (Hrsg.), Recht der Exportkontrolle, 2015, S.  127 ff., 140 f.
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